
769

#ST# Aus den Verhandlungen des Bundesrates

(Vom 25. August 1950)
Dem Kanton Luzern wird an die Kosten der Bodenverbesserung auf dem

ganzen Gebiet der Gemeinde Egolzwil ein Bundesbeitrag bewilligt.

(Vom 28. August 1950)
Am 18. August 1950 hat Herr Pétur Benediktsson dem Bundesrat sein

Beglaubigungsschreiben als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter
Minister von Island in der Schweiz überreicht.

(Vom 29. August 1950)
Der Bundesrat hat Herrn Dr. med. Max Holzmann, von Zürich, als Dele-

gierten bezeichnet für den in Paris vom 3. bis 9. September 1950 stattfindenden
internationalen Kongress für Cardiologie.

(Vom 30. August 1950)
Dem Kanton Schwyz wird an die Kosten der Aufforstung, Entwässerung

und Verbauung «Hundsbühl» der Oberallmeindkorporation Schwyz ein Bundes-
beitrag bewilligt.
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#ST# Bekanntmachungen von Departements
und andern Verwaltungsstellen des Bundes

Änderungen im diplomatischen Korps in Bern
vom 21. bis 26. August 1950

Vereinigte Staaten von Amerika: Herr John A.Armitage, Dritter Sekretär,
ist zum Zweiten Sekretär dieser Mission ernannt worden.

Griechenland: Herr Aristide N. Pilavachi, der auf einen anderen Posten be-
rufen wurde, hat die Schweiz verlassen.

Thailande: Herr Charun P. Isarangkun, Dritter Sekretär, und Herr Upadit
Pachariyangkun, Attaché, die auf andere Ämter berufen worden sind,
gehören der Gesandtschaft nicht mehr an.
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